
Aktuell
Zusätzliche Joint-Venture-Bestimmungen in China

Chinesisches Recht maßgebend

d;

Hongkong (vwd/he) — Die Volksrepublik China hat zu dem
Mitte 1979 verabschiedeten Gesetz über chinesisch-ausländische
Joint Ventures weitere Ergänzungsbestimmungen erlassen. Die in
16 Kapiteln und 118 Artikeln niedergelegten Einzelheiten berühren
zahlreiche Aspekte des Joint-Venture-Komplexes und sind nicht
zuletzt auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die aus
ländischen Joint-Venture-Partner gerichtet.

lie Durchführungsbestim- tions- und Geschäftsplanung
von Joint-Venture-Unterneh
men ist untersagt. Auf der an
deren Seite sind die Gemein
schaftsgründungen verpflich
tet, ihre Bedarfs- und Produk
tionspläne bei den zuständigen
Planungsstellen einzureichen,
damit sie in den staatlichen Ge
samtplan integriert werden
können.

Den Unternehmen steht es
frei, ihren Betriebsbedarf in
China oder durch Einfuhren zu
decken. Die Beschaffung inner
halb Chinas soll nur dann Prio
rität erhalten, wenn die Bedin
gungen gleich sind. Im letzteren
Falle werden den Joint-Ven
ture-Betrieben für die meisten
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
sowie Dienstleistungen die glei
chen Preise wie chinesischen
Staatsunternehmen berechnet,
während die in die Exporterzeu
gung eingehenden Anteile von
Gold, Silber, Platin, Rohöl,
Kohle und Nutzholz zu Welt
marktpreisen kalkuliert wer
den.

Weitere Vorschriften regeln
die Lohn- und Arbeitsbedin
gungen, die Überweisung von
Einkommen und die Rolle der
Gewerkschaften. Um ausländi
sche Interessenten, die in China
tätig werden möchten, aber
noch nicht über geeignete Ver
bindungen zu chinesischen Ein
heiten verfügen, zu einer Anla
ge in China zu ermutigen, ist
die Möglichkeit geschaffen
worden, die zentrale China In
ternational Trust and Invest
ment Corp. (Citic) oder deren
regionale und örtliche Filialen
als Vermittler einzuschalten.

Gleichzeitig verlautete aus
dem Ministerium für Interna
tionale Wirtschaftsbeziehungen
und Außenhandel, daß im er
sten Halbjahr 1983 insgesamt
22 neue Joint Ventures mit ei
nem Grundkapital von 240 Mil
lionen US-Dollar genehmigt
worden seien. Damit erhöht
sich die Zahl der seit Mitte 1979
zugelassenen Gemeinschafts-

'mungen betreffen nur die
Equity Joint Ventures, bei de
nen das Kapitalverhältnis zwi
schen den Partnern die Vertei
lung von Gewinn oder Verlust
bestimmt. Wichtige Fragen, de
ren unbefriedigende Lösung in
der Vergangenheit zur Annul
lierung verschiedener Projekte
oder zu einer zeitlich unabseh

baren Ausdehnung der Ver-
j^dlungsdauer geführt hatte,
'WKt durch die Ergänzungsbe
stimmungen klarer als bisher
beantwortet worden.

Im Vordergrund steht die Re
gelung, daß die Erzeugung von
Joint-Venture-Produkten, die
China dringend benötigt oder
einführt, auch oder überwie
gend auf dem Inlandsmarkt ab
gesetzt werden kann. Soweit
das Joint-Venture-Unterneh
men in diesem Zusammenhang
mit seiner prinzipiell auf Aus
gleich zielenden Devisenbilanz
in die roten Zahlen gerät, kann
die für den jeweiligen Produk
tionsbereich zuständige chinesi
sche Organisation für einen
Ausgleich sorgen, das heißt den

„ Inlandsverkauf oder einen Teil
^on in Devisen vergüten. Die
Tnuhren der für den Produk

tionsbetrieb benötigten Maschi
nen, Installationen und Mate
rialien können von der konsoli
dierten Industrie- und Handels
steuer befreit werden. Hat das
Unternehmen Anlaufschwierig
keiten, dann können die Be
stimmungen über Steuerbefrei
ung oder -ermäßigung zusätz
lich zum Exportverkauf auch
auf den Inlandsabsatz der Er
zeugung ausgedehnt werden.

Während chinesisches Recht
als für Joint Ventures maßge
bend erklärt wird, ist gleichzei
tig die Bestimmung aufgenom
men worden, daß bei Einver
ständnis beider Seiten Arbitra
ge im Land des Partners oder in
einem Drittland vereinbart wer
den kann. Die direkte Einfluß
nahme chinesischer behördli
cher Stellen auf die Produk-

gründungen chinesischer und
ausländischer Partner auf 105
mit einem ausländischen Finan
zierungsanteil von mehr als 200
Millionen Dollar. Die meisten
der 22 neuen Projekte werden
als »produktive Unternehmen«
der Wirtschaftszweige Maschi
nenbau, Bauwirtschaft, Bau
material- und Erdölproduk
tion, Leichtindustrie, Textiler-
zeugung, Elektronik und
Dienstleistungen bezeichnet. D

Neues aus der
Distribution

RCA formiert neue
Konzern-Division

RCA Corp. gründet eine neue
Division innerhalb des Kon
zerns, die verantwortlich für
Planung, Entwicklung und Zu
gang zu neuen Elektronikmärk
ten sein wird. Diese neue Pro
dukt-Division wird in dem RCA-
Werk in Lancaster, Pennsylva
nia, ihren Sitz nehmen. Ihr wer
den die derzeitigen RCA-Aktivi-
täten im Bereich Elektro-Optik
und Systeme zugeordnet. Zum
Generalmanager der Division
wurde Er ich Bur lefinger er
nannt, der bisher Division Vice
President von RCA und verant
wortlich für den Bereich Elek
tro-Optik war.

Organisationsänderung
bei Plessey

Das britische Unternehmen
Plessey Optoelectronics & Mic
rowave Limited wurde organisa
torisch in zwei getrennte Ge
schä f t sbere iche au fge te i l t ,
nämlich in Plessey Optoelectro
nics Ltd. und in Plessey Micro
wave Ltd. Beide Geschäftsbe
reiche gehören zur Plessey En
gineering and Components Di
vision. Managing Director die
ser Division ist V. Butler.

APS-Shaker
über Endevco

Am 1. September 1983 hat
Endevco Deutschland die Ver
tretung der Firma Acoustic Po
wer Systems Inc., Carlsbad in
Kalifornien, für Deutschland
und Österreich übernommen.
APS stellt langhubige elektro
dynamische Shaker für den
seismischen Frequenzbereich
her.
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